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Die Republik scheint ratlos. Zwar verspüren Bürger wie Staatsorgane einen elementaren 

Reformbedarf im Arbeits- und Wirtschaftsrecht, im Sozialversicherungs- und 

Gesundheitsrecht, im Finanz- und Steuerrecht. Dennoch scheinen Parlament und Regierung 

nur zögernd zur Erneuerung des großen Wurfes bereit. Die politische Debatte zielt weniger 

auf die Strukturmängel des geltenden Rechts und die Korrekturmöglichkeiten, sondern mehr 

auf die Schwäche des politischen Gegners. Wir fragen selten, was wir gemeinsam richtig, 

und häufig, was andere falsch gemacht haben. 

Das Grundgesetz begründet demgegenüber einen kontinuitätsbewussten, aber stets 

reformfähigen Verfassungsstaat. Es sichert als Gedächtnis der Demokratie erprobte Werte 

und bewährte Institutionen, legt das staatliche Handeln in den Erneuerungsprinzipien des 

Handlungsauftrags an Parlament und Regierung sowie der individuellen Freiheit aber auf 

eine stetige Verbesserung und Modernisierung an. Ein neues Parlament wird gewählt, damit 

es bessere Gesetze als sein Vorgänger macht. Der Bürger beansprucht Freiheit, um für sein 

Leben die Antworten für Gegenwart und Zukunft neu zu formulieren. 

I. 

Jede Reform beginnt mit einer Mängelanalyse. Das geltende Steuerrecht ist unverständlich, 

belastet ungleich und deshalb teilweise auch übermäßig. Diese groben Mängel können nicht 

durch Einzelkorrekturen behoben werden, sondern verlangen eine grundlegende Erneuerung 

des Steuerrechts. Wenn ein Bürger sich heute über die Pflichten unterrichten will, die das 

Einkommensteuergesetz ihm auferlegt, wird er bei der Lektüre dieses Gesetzes spätestens 

beim § 2 scheitern. Die dortige Regelung einer Mindestbesteuerung ist sprachlich so gefasst, 

dass das gesetzlich Gemeinte nicht mehr verständlich ist. 17 Rechtsexperten haben sich an 

der Auslegung dieser Norm mit 17 unterschiedlichen Ergebnissen versucht. Die 

Finanzverwaltung behilft sich mit einem Computerprogramm, mit dem sie den § 2 

anzuwenden hofft, ohne dieses jedoch aus der Rationalität und Überprüfbarkeit des 

Gesetzestextes begründen zu können. 
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Auch nachfolgende Vorschriften sind so unverständlich und widersprüchlich, dass der 

Steuerpflichtige ihnen seine Pflichten nicht entnehmen kann. Dennoch muss er bei seiner 

Einkommensteuererklärung mit seiner Unterschrift bestätigen, dass die Erklärung richtig sei. 

Unrichtige Erklärungen sind mit Strafe bedroht. Der Rechtsstaat verlangt hier etwas 

Unmögliches. 

Sodann versteht der Bürger nicht, warum er soviel Steuern zu zahlen hat, sein Nachbar oder 

Kollege hingegen weniger entrichten muss. Der Bürger hat nicht mehr die Sicherheit, dass 

die Steuerlast notwendige und unausweichliche Folge wirtschaftlichen Erfolges ist. Vielmehr 

bedrückt ihn das Gefühl, dass er Steuern zahlen muss, weil er auf dem Klavier des 

Steuerrechts nicht hinreichend virtuos gespielt hat. Die Steuer scheint nicht mehr Ausdruck 

des wirtschaftlichen Erfolges, sondern Folge steuertaktischen Ungeschicks. 

Wenn sich sodann noch einige sehr erfolgreiche Steuerpflichtige öffentlich rühmen, in 

diesem und den nächsten Jahren keine Steuern zahlen zu wollen, obwohl ihr wirtschaftlicher 

Erfolg ihnen Dividendenzahlungen an die Anteilseigner ermöglicht, wird die 

Steuerungleichheit offensichtlich. Das Steuerrecht vermittelt keinen einsichtigen 

Belastungsgrund mehr, ist ein total verstimmtes Klavier, bei dem im Anschlagen einiger 

Tasten – der Gewerbe- und Körperschaftsteuer – überhaupt kein Ton mehr hervorgebracht 

wird, im Übrigen aber oft ein ganz anderer Ton als ursprünglich beim Bau dieses Klaviers 

gemeint erklingt. Selbstverständlich gibt es manche, die diesem Klavier als Virtuosen des 

Steuerrechts noch die heiteren Töne individueller Steuerersparnis zu entlocken vermögen. 

Das Grundprinzip der Besteuerung, dass jeder den Staat unausweichlich an seinem 

wirtschaftlichen Erfolg soll teilhaben lassen, ist aber zerstört. Die Minderbesteuerung des 

einen hat eine Höherbesteuerung des anderen zur Folge. Aus dem gleichheitswidrigen 

Untermaß kann ein freiheitswidriges Übermaß folgen.  

Die Vielfalt der steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten, die das geltende Recht veranlasst, 

gefährdet außerdem eines der wichtigsten Freiheitsinstrumente unserer Rechtsordnung, den 

zivilrechtlichen Vertrag. Vertragspartner können im Konsens Rechtsverbindlichkeiten für 

Gegenstände vereinbaren, über die sie verfügen. Auf dieser Grundlage können sie sich über 

die Übertragung von Eigentum, die Nutzung ihrer Arbeitskraft oder die Gründung einer 

Gesellschaft verständigen. Dieses Freiheitsinstrument des Vertrages wird allerdings 

gegenwärtig vielfach eingesetzt, um steuerliche Ungleichheit herzustellen. Steuerpflichtige 

gründen eine Personengesellschaft mit einem Partner, den sie nicht kennenlernen wollen, 

wegen eines Produkts, das sie nicht interessiert, an einem Standort, den sie nie betreten 

wollen – allein in der Sehnsucht nach Verlusten. Derartige Verträge stellen wirtschaftliches 
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Denken auf den Kopf, denaturieren den privatrechtlichen Vertrag und organisieren eine 

Kapitalfehlleitung oder Kapitalvernichtung, die sich auch ein so reicher Staat wie 

Deutschland auf Dauer nicht leisten kann. Hier ist eine grundlegende Bereinigung unseres 

Rechts notwendig. 

II. 

Die Neukonzeption des Steuerrechts setzt voraus, dass der Gesetzgeber sich zunächst über 

die Aufgabe der Steuer in einem freiheitlichen Rechts- und Wirtschaftssystem vergewissert. 

Die ehemaligen Staatshandelsländer in Mittel- und Osteuropa haben uns bewusst gemacht, 

dass das Steuerrecht der verlässlichste Ausdruck für die tatsächliche Freiheitlichkeit einer 

Wirtschaftsverfassung ist. In den Verfassungen dieser Staaten stand vielfach eine Garantie 

der Berufsfreiheit oder sogar der Eigentümerfreiheit. Was diese Verfassung aber tatsächlich 

bewirkt, sagt das Steuerrecht. Wenn es dort nur eine Steuer mit niedrigen Steuersätzen gab,  

dann war das nicht das Steuerparadies auf Erden, sondern der Beweis dafür, dass dieser 

Staat sich aus Staatsunternehmen finanziert, dass er der einzige Unternehmer und der 

einzige Arbeitgeber ist, der Löhne und Preise bestimmt, er deswegen überhaupt keine 

Steuern braucht. 

Dies zeigt, dass die Steuer eine notwendige Konsequenz eines freiheitlichen 

Wirtschaftssystems ist. Ein freiheitlicher Staat gibt grundsätzlich die Arbeitskraft 

(Berufsfreiheit) und das ertragsfähige Kapital (Eigentümerfreiheit) in private Hand und ist 

deshalb darauf verwiesen, sich durch Teilhabe am Erfolg privaten Wirtschaftens, durch 

Steuern zu finanzieren. Die Steuern sind der verlässliche Ausweis für eine von 

Wirtschaftsfreiheiten geprägte Staatsverfassung. Nur ein Staat, der Berufs- und 

Eigentümerfreiheit garantiert, muss den Erfolg dieser Freiheitswahrnehmung steuerlich 

belasten. Deswegen gilt die - paradox klingende, aber sachlich richtige - These: Die Steuer 

ist die notwendige Folge der Eigentümer- und Berufsfreiheit. 

Der konkrete Zugriff des Steuergesetzgebers insbesondere auf Einkommen und Umsatz 

rechtfertigt sich sodann aus der Tatsache, dass die Allgemeinheit der Rechtsgemeinschaft - 

repräsentiert durch den Staat - einen wesentlichen Anteil am Entstehen von Einkommen und 

am Tausch von Konsumgütern hat. Zwar ist das Einkommen Ausdruck eigener Leistung und 

deshalb verfassungsrechtlich als Eigentum geschützt. Am Entstehen dieses Einkommens 

aber ist in gleicher Weise die Allgemeinheit des Marktes beteiligt: Der Produzent eines Autos 

nutzt den Erfindergeist und die Patente der vorangehenden Generation, stützt sich auf die 

dank staatlicher Schul- und Hochschulausbildung qualifizierten Arbeitskräfte, nimmt das 
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Bankensystem zur Finanzierung seines Unternehmens in Anspruch, macht von der 

staatlichen Rechts- und Währungsordnung Gebrauch und erzielt insbesondere sein 

Einkommen dadurch, dass er für sein Produkt einen Nachfrager findet. Wer ein technisch 

anspruchsvolles Auto entwickelt hat, aber keine Kunden gewinnt, bleibt trotz glanzvoller 

Leistung ohne Einkommen. Große Poeten, Komponisten und Erfinder sind in Armut 

verstorben, weil die Rechtsgemeinschaft ihrer Gegenwart noch nicht reif und in der Lage 

war, die angebotenen Leistungen zu erkennen, anzuerkennen und zu honorieren. Das 

Erzielen von Einkommen hängt damit vom Angebot des Einkommensbeziehers, aber auch 

von der Nachfrage ab. Der Steuerstaat fordert diesen Anteil der Nachfragegemeinschaft am 

Entstehen von Einkommen durch dessen Besteuerung ein. Schreiben zwei Autoren ein 

Buch, so hängt ihr individuelles Einkommen nicht nur von der Qualität des Werkes, sondern 

auch und insbesondere von dem Interesse des Marktes ab. Der eine Autor schreibt in einer 

Nacht in einfacher Sprache, schlichter Handlung und eiligem Aufbau einen Kriminalroman, 

der zwei Millionen Käufer findet. Der andere Autor arbeitet drei Jahre Tag und Nacht an 

einem Buch über ein besseres Steuersystem und kann dafür vielleicht 1000 Käufer 

gewinnen. Die progressive Besteuerung dieser verschiedenen Einkommen rechtfertigt sich 

aus der Tatsache, dass das Einkommen nicht nur Folge individueller Leistung, sondern 

ebenso Ausdruck der Nachfragebereitschaft des Marktes ist. 

Es gilt also nicht die These, die manche Ökonomen noch heute vertreten, dass der Staat 

umverteilen muss, wenn der eine ein hohes, der andere ein niedriges Einkommen habe. Es 

wäre verfassungsrechtlich verfehlt, wenn der Staat als Umverteilungsagentur tätig werden 

und Einkommensunterschiede begradigen sollte. Natürlich muss der Staat dafür sorgen, 

dass die Diskrepanz zwischen Arm und Reich nicht zu groß wird. Aber er muss, wenn es ein 

freiheitlicher Staat ist, Unterschiede akzeptieren. Denn Freiheit heißt, dass der eine sich vom 

anderen unterscheiden, und dass er, wenn es Unterschiede gibt, diese Unterschiede mehren 

darf. Der eine philosophiert Tag und Nacht und wird deshalb reich an Gedanken, der andere 

arbeitet Tag und Nacht, wird deshalb reich an Geld. Wer diese im Freiheitsprinzip 

angelegten Verschiedenheiten nicht ertragen kann, wehrt sich letztlich gegen die freiheitliche 

Verfassung. 

Ähnliches gilt für die indirekte Steuer. Wer über hinreichend Bargeld verfügt, wird seinen 

Durst in Deutschland überall löschen können, in der Wüste hingegen verdursten. Die 

geldwerte Nachfragekraft erlaubt nur eine Bedarfsbefriedigung, soweit die Marktorganisation 

die benötigten Leistungen anbietet. 
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III. 

Bei der konkreten Erneuerung des geltenden Rechts wird der Gesetzgeber zunächst darauf 

hinwirken müssen, dass die Steuerlasten gleichmäßig verteilt sind und dieses auch 

jedermann bewusst ist. Der gegenwärtige Verlust an Besteuerungsgleichheit hat seine 

Ursache vor allem in der Absicht des Gesetzgebers, das Steuerrecht nicht nur als 

Finanzierungsinstrument, sondern auch als Lenkungsinstrument einzusetzen. Der 

Steuerpflichtige soll durch den Anreiz einer bevorzugenden Steuerentlastung angeregt 

werden, ein staatlich erwünschtes Verhalten zu praktizieren, oder durch Bedrohung mit einer 

staatlichen Sonderlast bedrängt werden, ein staatlich unerwünschtes Verhalten zu 

unterlassen. Das Steuerrecht kauft dem Bürger so ein Stück seiner Freiheit ab. Mit dieser 

Verfremdung des Steuerrechts zum Verwaltungsrecht geht Freiheitskultur und 

rechtsstaatlicher Stilbindung verloren. 

Die Vielzahl und tatbestandliche Fülle der Subventions- und Ausnahmeregeln hat zugleich 

zur Folge, dass der Gesetzesadressat den rechtfertigenden Belastungsgrund, die prinzipielle 

Belastungsregel kaum noch erkennen kann. Dies zeigt wiederum am deutlichsten das 

Einkommensteuerrecht, das auf einer vernünftigen Grundidee aufbaut: Jeder, der am Markt 

erfolgreich war, darf von diesem Erfolg seinen erwerbssichernden und seinen 

existenzsichernden Aufwand, darüber hinaus bis zu zehn Prozent gemeinnützige Spenden 

abziehen. Die so gebildete Summe wird mit dem Steuersatz multipliziert und daraus ergibt 

sich die Steuerschuld. So richtig und einfach ist der Grundgedanke unseres 

Einkommensteuergesetzes. 

Diese schlichte Grundregel ist allerdings in dem Gestrüpp der einkommensteuergesetzlichen 

Ausnahmen und Privilegien oft kaum noch erkennbar. Diese ausufernde Bereitschaft zur 

Prinzipiendurchbrechung hat einen historischen und einen rechtspolitischen Grund: In den 

Anfangsjahren der Bundesrepublik Deutschland hatte das Steuerrecht einen unglücklichen 

Start. In den Jahren 1946 – 1951 hatten die Siegermächte dem deutschen 

Steuergesetzgeber aufgegeben, die Gewinne durchschnittlich mit 90 % - 95 % steuerlich zu 

belasten. Eine derartig hohe Steuerlast hätte die Anfänge eines wirtschaftlichen Neubeginns 

zerstört. Deshalb blieb dem Steuergesetzgeber nur der Weg, in der Bemessungsgrundlage 

des zu versteuernden Einkommens so viele Ausnahmen vorzusehen, dass die hohen 

Steuersätze nur einen Teil des Einkommens treffen und dadurch in der Gesamtbelastung 

erträglich werden. Hier liegt der Ursprung des geltenden Systems, das immer noch hohe 

Steuersätze, aber eine löchrige Bemessungsgrundlage kennt. 
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Auf dieser Grundlage hat sich dann aber auch eine Grundeinstellung zum Steuerrecht 

entwickelt, die eine Steuerlast nicht mehr als selbstverständliche Bürgerpflicht, als Beitrag 

des Erfolgreichen zum Gemeinwohl versteht, sie vielmehr als zu vermeidende, 

ausweichliche Steuerforderung handhabt. Der Steuerpflichtige ist bereit, sein Verhalten 

wesentlich zu verändern und in Form und Inhalt zu binden, wenn dadurch eine 

Steuerersparnis erreichbar ist. Gelegentlich scheinen Gepflogenheiten des Verbiegens und 

Verbeugens vor dem Geßler-Hut eines unzulänglichen Steuerrechts fast zu einem 

Totalverlust der Freiheit zu führen: Das Steuerrecht veranlasst den homo oeconomicus in 

Deutschland, sich in Verlustzuweisungsgesellschaften nach Verlusten zu sehnen, in 

Abschreibungsgesellschaften auf größtmöglichen Wertverzehr zu hoffen, im Schiffsbau, bei 

der Regionalpolitik und bei der Filmförderung Kapitalfehlleitungen hinzunehmen oder die 

Gestaltung seiner Verträge rechtlich und wirtschaftlich sinnwidrig zu verkomplizieren. Nach 

der Unternehmensteuerreform gründet der Unternehmer nicht mehr nur die benötigte eine 

Gesellschaft, sonder er wählt eine GmbH für die thesaurierten Gewinne, eine KG für die 

konsumierten Gewinne und verbindet beide Gesellschaften wegen der Erbschaftsteuer durch 

eine weitere KG. Die verfassungsrechtlich garantierte Vereinigungsfreiheit findet in der 

Unterwerfung unter das Steuerrecht ein klägliches Ende. 

Die sofortige Streichung aller Subventions- und Ausnahmetatbestände aus dem 

Einkommensteuerrecht würde zu einer wesentlich verbreiterten Bemessungsgrundlage und 

damit zu einem höheren Steueraufkommen führen. Gibt der Gesetzgeber dieses 

Steueraufkommen durch Senkung der Steuersätze an die Allgemeinheit der 

Steuerpflichtigen zurück, reichen Einkommensteuersätze von 15 bis 35 Prozent aus. Und der 

Bürger entschiede wieder selbst, was er mit seinem Geld tun will. Getreu dem freiheitlichen 

Kerngedanken wird derjenige, der selbst erworbenes Eigentum einsetzt und riskiert, mit 

größtmöglicher wirtschaftlicher Vernunft handeln. Hier liegt die Chance einer grundlegenden 

Vereinfachung des Steuerrechts, die dem Steuerpflichtigen seine wirtschaftliche Freiheit - 

seine Freiheit zu ökonomischer Vernunft - und seinen Bürgerstolz zurückgibt und ihn des 

verführerischen Gedankens entwöhnt, er sei im Schachspiel mit dem Finanzamt stets der 

klügere und gewandtere Spielpartner. Deswegen gilt im Rahmen einer freiheitlichen 

Verfassung: Nur einfaches ist gerechtes Steuerrecht. 

IV. 

Deutschland ist gegenwärtig eines der ärmsten Länder der Welt. Entwicklungshilfe ist nicht 

zu erwarten. In der Armutsstatistik steht Deutschland unter den 191 Staaten der Erde an der 

Position 180, ist also gänzlich ins Hintertreffen geraten. Die Rede ist von der Kinderarmut, 
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nicht von unserem Kapitalreichtum, dessen Glanz sehr bald verblassen wird, wenn wir nicht 

mehr wissen, in wessen Hände wir diesen Reichtum weitergeben sollen.  

Dieses dramatische Defizit muss auch im Steuerrecht beachtet werden. Das gegenwärtige 

Steuerrecht ist allerdings auf das Unternehmen und dessen Florieren ausgerichtet. Das ist 

im Grundprinzip richtig.  Für die Entwicklung von Gesellschaft und Staat aber ist 

entscheidend, dass junge Menschen unsere Errungenschaften der Technik, der Ökonomie, 

der Kultur aufnehmen und weiterentwickeln und dass sie dabei Lebensbedingungen 

vorfinden, die ihnen eine Entfaltung des Überkommenen zum Besseren erlauben. Deshalb 

schützt das Grundgesetz Ehe und Familie. 

Der Schutz der Ehe hat steuerlich zur Folge, dass die Ehegatten zumindest durch die 

Eheschließung nicht schlechter gestellt werden dürfen als Unverheiratete. Wenn das 

Einkommensteuerrecht nach dem Prinzip der Individualbesteuerung das in einer 

Erwerbsgemeinschaft einer OHG, KG oder Kapitalgesellschaft erzielte Einkommen auf die 

Beteiligten aufteilt, muss eine gleiche Aufteilungsmöglichkeit für die Erwerbsgemeinschaft 

gewährt werden, an der dem Verfassungsstaat besonders gelegen ist: die Ehe. Deswegen 

hat das Bundesverfassungsgericht das Ehegattensplitting als sachgerechte Ausgestaltung 

der Einkommensteuer anerkannt, wenn es im Rahmen der progressiven Einkommensteuer 

das Gesamteinkommen der Ehegatten beiden je zur Hälfte zurechnet. Der 

verfassungsrechtliche Schutz dieser ehelichen Erwerbsgemeinschaft verbietet es, ihnen 

progressionsmindernde Zurechnungen oder Freibeträge vorzuenthalten, die das Steuerrecht 

im übrigen gewährt. Dies gilt umso mehr, als die Vermögenden durch Gründung von 

Familiengesellschaften ein Familiensplitting erreichen können, den Bezieher von 

Normaleinkommen deswegen zumindest ein Ehegattensplitting gewährt werden muss. 

Würde das Einkommen des einen Ehegatten hingegen dem anderen nicht zugerechnet, so 

wäre dieser in der Regel einkommens- und vermögenslos, also sozialhilfeberechtigt. Dieses 

wäre ein erster Schritt zum Familiengehalt. 

Ist die Ehe durch ein Kind zur Familie geworden, fordert der besondere Schutz von Ehe und 

Familie wiederum zumindest, dass aus der Tatsache der Eheschließung den Eltern keine 

Nachteile erwachsen. Das Bundesverfassungsgericht hat deshalb den Gesetzgeber zur 

familiengerechten Gestaltung des Einkommensteuerrechts verpflichtet: Die Familie ist als 

Unterhaltsgemeinschaft anzuerkennen und deshalb das Einkommen der Eltern insoweit 

steuerfrei zu belassen, als es zur Sicherung der Unterhaltspflicht gegenüber Kindern in 

angemessener, realitätsgerechter Höhe benötigt wird. Dabei ist es unter den Bedingungen 

der gegenwärtigen Leistungskraft unseres Rechts-, Sozial- und Kulturstaates geboten, nicht 
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nur den Aufwand für das sächliche Existenzminimum des Kindes von der 

einkommensteuerlichen Bemessungsgrundlage abzuziehen, sondern ebenso die Kosten der 

Kinderbetreuung, mögen die Eltern diese eigenhändig oder durch einen Dritten leisten, sowie 

die Aufwendungen für einen Erziehungsbedarf des Kindes, der das Kind durch Begegnung 

mit anderen außerhalb des häuslichen Bereichs, das Erlernen und Erproben moderner 

Kommunikationstechniken, den Zugang zu Kultur- und Sprachfertigkeit, die verantwortliche 

Nutzung der Freizeit und der Ferien zu einem verantwortlichen Leben in dieser Gesellschaft 

befähigt. Entsprechendes gilt im Rahmen des staatlichen Förderungsauftrags gemäß Art.6 

Abs.1 GG für die staatliche Leistung des – steuerfreien - Kindergeldes, die insbesondere den 

geringverdienenden Familien zugute kommt, die durch steuerliche Abzugsbeträge kaum 

entlastet werden und um so mehr auf eine sozialstaatliche Sicherung des 

Familienexistenzminimums angewiesen sind. 

V. 

Sodann muss eine Steuerreform dem Akteur der wirtschaftlichen Erneuerung, dem 

erwerbstätigen Menschen und dem Wirtschaftsunternehmen, gerecht werden. Diesen 

Auftrag erfüllt der Gesetzgeber durch eine freiheitsgerechte Ausgestaltung der Steuerlasten, 

sodann aber auch durch eine sachgerechte Erfassung der Betriebe und Unternehmen als 

Steuersubjekt. Dieser Auftrag ist bisher unerfüllt, weil das Steuerrecht bisher nicht weiß, was 

eine juristische Person ist. Im Körperschaftssteuerrecht war die Körperschaft bis 1977 ein 

eigenständiger Rechtfertigungsgrund dafür, den wirtschaftlichen Organismus AG oder GmbH 

eigenständig neben der dahinterstehenden natürlichen Person zu besteuern. Dann galt das 

Anrechnungsverfahren: Die juristische Person rechtfertigte nicht mehr eine eigenständige 

Körperschaftsteuer; diese war nur noch eine Vorauszahlung auf die Steuerschuld des 

Anteilseigners. Heute haben wir das Halbeinkünfteverfahren, die Tarifspreizung, eine 

partielle Anrechnung der Gewerbesteuer und andererseits bei den Körperschaften eine 

Senkung des Steuersatzes, auch Differenzierungen bei betrieblichen 

Veräußerungsgewinnen. Diese Regelung entzieht sich Systematisierungsversuchen. Damit 

stellt sich die Frage, ob die Organisationsform eines Unternehmens - der eine wählt die KG, 

der andere die GmbH - Belastungsunterschiede im Steuerrecht rechtfertigen kann. Im 

Erbschaftsteuerrecht scheint die juristische Person der untaugliche Versuch der 

Unsterblichkeit zu sein. 

Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahre 1999 in einem unter dem Stichwort 

„Schwarzwaldklinik“ bekannt gewordenen Fall entschieden, dass allein die Rechtsform eines 

wirtschaftlichen Verhaltens Belastungsunterschiede nicht zu rechtfertigen vermag. Vor dem 
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Gleichheitssatz könne allein die Organisationsform Belastungsunterschiede nicht begründen. 

Deshalb sind das Einkommen- und das Körperschaftsteuerrecht so in einem Gesetz zu 

integrieren, dass jeder rechtlich greifbare wirtschaftliche Organismus – von der Gesellschaft 

des Bürgerlichen Rechts bis zur Publikumsaktiengesellschaft – als ein Steuersubjekt erfasst 

wird, in der alle erwirtschafteten Gewinne besteuert werden, das dann aber die versteuerten 

Gewinne als Vermögen an ihre Gesellschafter und Anteilseigner weitergibt, diese 

Weitergabe also keine erneute Einkommensteuerschuld auslöst. Diese fundamentale 

Vereinfachung des Steuerrechts wirft technische Probleme auf. Insbesondere müssen der 

progressive und der lineare Steuersatz einander zugeordnet, die Verluste zugerechnet und 

das Außensteuerrecht angepasst werden. Diese Fragen sind jedoch lösbar und begründen 

dann ein die Belastungsgleichheit gewährleistendes einfaches und verständliches 

Steuerrecht. Auf dieser Grundlage kann insbesondere auf die bisherige Unterscheidung von 

sieben Einkunftsarten verzichtet und die Steuer auf das Einkommen nur noch in einem 

Grundtatbestand bemessen werden. 

VI. 

Eine Grundsatzreform muss darauf angelegt sein, das geltende Steuerrecht in einem 

Bundesgesetzbuch zu kodifizieren und damit dem Bürger die Gewissheit vermitteln, dass 

außerhalb dieser Regelung geltendes Steuerrecht nicht existiert. Gegenwärtig herrscht auch 

in den Steuerquellen ein Rechtswirrwarr. Schon die bloße Zahl der in Deutschland geltenden 

Steuergesetze kann gegenwärtig von niemandem benannt werden. Ein Abgeordneter des 

Deutschen Bundestages hat jüngst den Bundesfinanzminister in einer parlamentarischen 

Anfrage gefragt, wie viel Steuergesetze des Bundes gegenwärtig gälten. Der Finanzminister 

hat geantwortet, dass es gegenwärig 211 steuerliche „Stammgesetze“ gäbe, darüber hinaus 

aber weitere Gesetze, die Steuerrecht regeln. Die Gesamtzahl blieb offen. 

Das derzeitige Steuerrecht stützt sich außerdem auf ein Vielsteuersystem von 

36 Einzelsteuern. Bei diesem Befund ist es notwendig, das gesamte Steuerrecht in einem 

einzigen Steuergesetzbuch zu kodifizieren und den Steuerzugriff auf wenige Steuern 

zurückzuführen. Es würden drei oder vier Steuern genügen: eine Einkommensteuer – mit 

integrierter Körperschaftsteuer –, eine Umsatzsteuer, eine Erbschaftssteuer unter Einschluss 

der Schenkungsteuer und eventuell eine Zusatzbelastung einzelner Formen des 

Sonderverbrauchs, insbesondere auf Tabak, Alkohol und Energie. 

Sodann müssen die Klarheit der verschiedenen Rechtsquellen – vor allem die 

Verantwortlichkeit des Gesetzgebers für die Regelung des Prinzipiellen, insbesondere des 
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Steuergegenstandes, der Bemessungsgrundlage, des Steuerschuldners und des 

Steuersatzes - und die Zuständigkeit der Regierung für die Regelung der Details in 

Rechtsverordnungen gewahrt bleiben. Vor allem aber ist eine Entwicklung zu stoppen, die 

den materiellen Maßstab für die Besteuerung zunehmend in Dienstanweisungen verlagert, 

den Steuerpflichtigen also nach Verwaltungsvorschriften und nicht unmittelbar nach Gesetz 

belastet. 

VII. 

Ein erneuertes Steuerrecht kann wieder zu einem wesentlichen Fundament freiheitlichen 

Wirtschaftens und eines freiheitlichen Rechtsstaates werden. Wenn die Steuer 

unausweichlich Ausdruck des individuellen wirtschaftlichen Erfolges ist, strikte Legalität die 

Steuerpflichtigen an einem Verharren in der Grauzone des Rechts oder in der Illegalität 

hindert, damit die staatliche Teilhabe am Erfolg individuellen Wirtschaftens allgemein 

sichtbar und bewusst wird, könnte eine neue Freiheitskultur entstehen. Der Bürger würde 

nicht mehr neidisch auf die wirtschaftlich Erfolgreichen blicken, sondern sich über deren 

Erfolg freuen, weil er weiss, dass die Rechtsgemeinschaft und damit auch er selbst 

steuerlich an diesem Erfolg teilhaben. Eine freiheitliche Gesellschaft und eine offene 

Marktwirtschaft ist gerade auf den Erfolgreichen angewiesen. Sie baut darauf, dass auch der 

Nobelpreisträger, der bereits zehn Patente erworben hat, in hohem Alter ein elftes 

hinzuerwirbt, das dann seinem privaten Nutzen dient, der Rechtsgemeinschaft neue 

innovative Erkenntnisse anbietet und das zukünftige Steueraufkommen mehrt. 

Die unglückliche Diskussion um die Vermögensteuer bewirkt das Gegenteil. Sie schafft 

Emotionen gegen die Erfolgreichen und verschweigt, dass schon gegenwärtig der deutlich 

überwiegende Teil des Lohn- und Einkommensteueraufkommens von den 

„Besserverdienenden“ erzielt wird. Die Hälfte der Steuerpflichtigen (mit Jahreseinkünften bis 

ca. 30.000 €) tragen rund 10 % zu diesem Aufkommen bei. Die 5 % Spitzenverdiener (mit 

Einkünften von mehr als 80.000 €) erbringen über 40 % des Aufkommens aus Lohn- und 

Einkommensteuer. Eine sachgerechte Diskussion müsste auf dieser Grundlage erörtern, ob 

weitere Belastungen gerechtfertigt und ob die Bemessungsgrundlage dieser Belastungen 

unausweichlich gestaltet ist. Die Frage hingegen, ob Zusatzaufkommen für die Bildung oder 

für Gehaltszahlungen verwendet werden sollen, ist irreführend, weil der Steuergesetzgeber 

von heute nicht den Budgetgesetzgeber von morgen bindet, die Verwendung zukünftigen 

Steueraufkommens also heute gesetzlich noch nicht geregelt werden darf. 

Die Freiheitskultur unseres Rechtsstaates muss deshalb dadurch gepflegt werden, dass die 
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Steuergemeinschaft wieder allgemein bewusst als Gemeinschaft im Erfolg ausgestaltet wird. 

Dazu könnten insbesondere die Medien beitragen, wenn sie nicht nur alltäglich über die 

Entwicklung des Dax und damit die Leistungen der 30 besten Industrieunternehmen für ihre 

Anteilseigner unterrichten, sie vielmehr einmal im Jahr auch einen Steuer-Dax 

veröffentlichen, der die Steuerleistungen der 30 besten Steuerzahler in Deutschland 

öffentlich bewusst gemacht. Der öffentliche Dank an die Erfolgreichen würde verdeutlichen, 

dass Freiheit sich in unterschiedlichen Erfolgen äußert und dass ein glanzvoller 

wirtschaftlicher Erfolg ein Glück für den Einzelnen wie für die Freiheitsgemeinschaft 

insgesamt ist. 

 


